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lm Namen des Volkes

In dem einstweiligen Vefügungsverfahren
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Verfügungsklägerin
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die Richterin rm LG I - ;k und den Richter am LG

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13.11.2013

fiir Recht erkannt:
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Die einstweilige Vefügung vom 30.08.2013 wird bestätigt.

Die Vefügungsbekhgte trägt die weiteren Kosten des Verfahrens.

Das Uteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die

Verfäg ungsbeklagte kann die Vollstreckung der Vefügungsklägerin

abwerden, wenn nicht die Vefügungsklägerin vor der Vollstreckung

Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand

Die Vefügungsklägerin ist ein deutscher Tonträgerhersteller. Die

Verff,igungsb:klagte bietet Dienstleistungen im lntemet an, speziell den Vertrieb und

die Venaaltung von Dqnains. Sie ist ein Registrar, der für Dritte gegen Entgelt die

Anmeldung r, nd Venrvaltung von Domains für verschiedene Top-Level-Domains, u.a.

für die Top-L:vel-Domain "com" sowohl direkt als auch über weltweit ansässige

Reseller übe-nimmt. Die Vergabe und Zuteilung von generischen Top-Level-

Domains wie der Toplevel-Domain 
"com" 

erfolgt durch die lnternet Corporation for

Assigned Nanes and Numbers (lcann) an Untemehmen und Institutionen, die sich

um den Betri:b der entsprechenden TopLevel-Domain beworben haben. Die Top-

Level-Domair 
"COM" 

wird durch die US-amerikanische Firma Veris(;n Incorporation

venvaltet. Dftr Registrierung von Domainnamen unter dieser generischen Top-Level-

Domain kanr durch die Registranten ausschließlich über akkreditierte Registrare

wie die Verfügungsbeldagte erfolgen. Der Registrar muss sowohl bei lcann als auch

bei der entsprechenden Vergabestelle akkreditiert sein.

Die Vefügurgsbeklagte ist Registrar der Domain "www .com." Als Inhaber

dieser Domarn ist die Firma l. mit der Adresse

sR_cu_m
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Bei der Domain .com handelt es sich um eine der größten Bitronent-webseiten
der welt. sie betreibt einen eigenen Bitronent-Tracker. In File.sharing-systemen

bieten sich die NuEer über das Intemet mithilfe von bestimmten, zuvor von ihnen

installierten l)rogrammen gegenseitig Inhalte zum Kopieren an. Diese programme

basieren auf dem sog. Bit-Tonent-Protokoll, bei dem sämtliche teilnehmenden

Rechner gleiohzeitig Daten anbieten sowie nachfragen und zu diesem Zweck auch

alle miteinanjer veöunden sind. lm Einzelnen kommt es nach dem Herunterladen

und Ausfühnrn der auf bestimmten Intemetseiten zu findenden sog. "Tonent-
Dateien" zu einer Verknüpfung sämtlicher Rechner, die zum betreffenden Zeipunh
online sind urd die entsprechenden Daten vorhalten. Zwischen diesen Rechnem

werden die C,aten dann direkt übermittelt. Die Koordination zwischen allen

anbietenden und nachfragenden Rechnem innerhalb des Bit-Tonent-NeEwerkes

übemimmt ein Tracker. Ein Tracker ist ein Server, auf dem eine Soflware zur

Vemaltung ces Bit Tonent-Nehrverkes installiert ist. Der Tracker bringt anbietende

und nachfragende NuEer miteinander in Kontakt, indem er ein Vezeichnis aller

Nutzer und ihrer lP-Adressen ftihrt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt online sind

und ftir jeden Nutzer speichert, welche Inhalte dieser NuEer sucht oder anbietet.

Jeder Inhalt rvird dabei durch einen sog. Tonent definiert. Der Suchende kann

mithilfe seiner BitTonent-software die Tonent-Datei öffnen. Die softrrvare seEt sich

dann mit dem angegebenen Tracker in Veöindung und fragt nach euellen des
gesuchten Inralts. Der Tracker teilt mit, wer das Gesuchte anbietet. Anschließend

setzt sich die Bit-Tonent-Softrivare des Suchenden mit dem Anbietenden in

Veöindung. Die Übertragung erfolgt dann unmittelbar avischen den NuEem.

Auf der Domain .com ist eine solche BitTonent-Suchseite eneichbar. Sie

ermöglicht es jedermann, über eine Suchmaske nach lnhalten zu suchen und die

gefundenen Tonent-Dateien heruntezuladen. Anschließend übemimmt der über die

URL htto:/l t:3310/announce, http://:__ _ n:3310/announce und

udptl --- .com:3310/announce eneichbare Tracker der Seite die

Venrvaltung der BitTonent-Nutzer beim Up- und Download der Inhafte.

Über die Domain ..com war am 02.08.2013 das Musikalbum " . des

Künstlers -: in Form eines Torrents abrubar und konnte unter

Venrendung des Trackers der Seite heruntergeladen werden.

SR-CU-@
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Mit Anwahssr;hreiben vom 07.08.2013 (Bl. 141 ff. d. A.) wies die Vefilgungsklägerin

die Verfügungsbeklagte auf die RechtsvedeEung über die Domain com

hinsichtlich des Musikalbums "
s' zum Download mittels BitTonents hin

und forderte die Verfügungsbeklagte auf, Rechtsverletzungen zum Nachteil der

Verfügungsklägerin bis zum 13.08.2013 zu beenden. Mit E-Mail vom 07.08'2013

(Bl. 144f . d. A.) teilte die Verftigungsbeklagte mit, sie habe das Schreiben an ihren

Reseller mit der Bitte um Weitergabe an den Kunden gegeben. Gleichzeitig teilte sie

die Daten des Registranten und des Resellers mit. Mit weiterem Anwahsschreiben

vom 14.08.2013 (Bl. 147 f d.A.) wurde derVerfiigungsbeklagten Gelegenheit

gegeben, bis zum 19.08.2013 so auf ihren Kunden einzuwirken, dass die

Rechtsverletzungen beendet würden. Mit Schreiben vom 20.08.2013 (Bl. 149 ff

d.A.) wurde cie Verfligungsbeklagte abgemahnt und zur Abgabe einer

slrafu ewehrten U nlerlassungserkläru ng bis zum 26.08. 20 1 3 aufgefordert. Mit

Schreiben vom 26.08.2013 (Bl. 152 f d.A.) lehnte die Verfiigungsbeklagte die

Abgabe einer strafuewehrten Unterlassungserklärung ab.

Am 30.08.2013 erging auf Antrag der Verftigungsklägerin eine einstweilige

Verftigung (Bl. 163 f. d. A.), in der es der Verfügungsbeklagten veöoten wurde, es

Dritten zu er'nfulichen, das Musikalbum , ," des Künstlers

sowie die da:-auf enthaltenen im einzelnen aufgeführten Tonaufnahmen mittels einer

BitTonent-Suchseite und/oder eines BitTonent-Trackers zu vervielfältigen und/oder

öffentlich zugänglich zu machen wie unter der URL

album bzw.http://l

httD://f Inounce,
- )/announce und

udp:i.- - - O/announce geschehen.

Gegen diese einstweilige Verftigung hat die Verfiigungsbeklagte mit SchriftsaE vom

23.09.201 3 \Viderspruch eingelegt.

Die Verfügungsklägerin behauptet, ihr stünden gemäß $$ 16, 17, 19a, 85 UrhG die

ausschließlichen Verwertungsrechte der Tonträgerhersteller an den auf dem Album

" s" enthaltenen Aufnahmen des Künstlers fur das Gebiet

der Bundesrepublik Deutschland zu. Sie leite ihre exklusiven Rechte aus einem

konzeminternen Repertoire-Austauschvertrag mit der Firma

sR_cu_q'
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. rc. ab, die wiederum ihre Rechte im Rahmen dieses Repertoire-

Austiauschvertrages von der Firma .,-. erworben habe. Bestandteil

). Bei der Firmader _s, Inc. sei die Firma

; handele es sich um die auf dem Cover des Tonträgers (P) @ ausgewiesene

Rechteinhaberin. Für deren Eigenscfraft als urcprtingliche Inhaberin der

ausschließlichen NuEungsrechte der Tonträgerhersteller spreche somit gemäß gg

85 Abs. 4, 10 Abs. 3 UrhG eine gesetsliche Vermutung.

Als lnhaberin der ausschließlichen Venrvertungsrechte im Sinne der g$ 16, 17 und

19a UrhG stünden ihr die geltend gemachten Unterlassungsansprüche aus $ g7

Abs. 'l S. 1. 2. HS UrhG zu. Insbesondere das Vervielfältigungsrecht und das Recht

der öffentlichen Zugänglichmachung habe die Verfügungsbeklagte in zurechenbarer

Weise vedetä.

Die Verfügungsbeklagte hafte nach den Grundsätzen der Störerhaftung.

Sie haftet wie jedes am Markt tätQe Untemehmen nach den allgemeinen

Grundsätzen. Sie habe zumutbare Püfuflichten verletzt, weil sie trotz mehrfacher

Aufforderung keine Dekonneklierung der Domain .com vorgenommen habe. Es

liege ein offenkundiger Rechtsverstoß vor. Die öffentliche Zugänglichmadrung der

Tonauhahmen ohne zustimmung der Vefügungsklägerin sei stets rechtswidrig, sie

sei damit derart eindeutig, dass sie sich geradezu aufdränge. Angesichts der

andauemden Untätigkeit des Registranten sei es der Vefügungsbeklagten

zumutbar ge'.vesen, dessen Domain zu dekonnektieren.

Ein Verfügungsgrund sei gegeben, da die kostenlose Verftigbarkeit der

Tonaufnahmen im lntemet für jedermann den Verkaufserfolg der

streitgegenständlichen, erst im August 2013 veröffenüichten aktuellen

Tonaufnahmen erheblich gefährde.

Die Verfügun gsklägerin beantragt,

die einstweilige Verfügung vom 30.08.2013 zu bestäitigen.
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Die Vefügun gsbeklagte beantragt,

die eirstweilige Vefügung des Landgerichts Saaörücken vom 30.08.2013

aufzul' eben.

Sie rtigt die Prozessvollmacht der Verfiigungsklägervertreter.

Sie bestreitel die Rectrteinhaberschafr der Verftigungsklägerin.

Sie trägt vor, sie sei kein Störer. Die Existenz und damit auch der Zugriff auf den

zunächst unter der Domain .com eneichbaren Inhalt sei nicht von der

Registrierung eines bestimmten Domainnamens abhängig und auch nicht von einer

Registrierung durch sie. Der Inhalt der Webseite könne auch eingesehen werden,

wenn der Nutzer direK die lP-Adresse eingebe.Sie habe keine MÖglichkeit, auf den

Inhalt der Website oder die dort angebotenen Dienste Einfluss zu nehmen. Sie habe

lediglich die lvldglichkeit, den Domainnamen t.com zu löschen oder den

Domainnamen zu dekonneKieren. In beiden Fällen blieben der lnhalt und die über

die Website angebotenen Dienste in vollem Umfang auf dem vom Registranten

angegebenen Server erhaften.

Sie ist weiter der Ansicht, eine Prüfungspflicht treffe sie nicht, da ihr eine solche

nicht zumutbar sei. lhre Tätigkeit liege ebenso wie die der Denic e. G. im

öffentlichen lnteresse. Damit genieße der Registrar bei Registrierungen unterhalb

einer generischen TopleveLDomain dieselben Haftungsprivilegien wie die Denic e.

G. als Registrierungsstelle ftir "DE".

Die Prüfungspflicht beschränke sich danach auf offenkundige, auch aus Sicfit der

Registrierungsstelle eindeutige und ohne weiteres feststellbare Rechtsverstöße. Ein

solcher liegt nicht vor. Tatsächlich trage die Verfügungsklägerin eine höchst

komplizierte und nicht nachvollziehbare rechtliche Konstruktion vor, wonach ihr die

Rechte an dem streitgegensulndlichen Album zustünden.

Sie ist weiter der Meinung, der Verfügungsantrag sei nicht hinreichend bestimmt. Es

sei ihr techn sch unmfulich, es Dritten nicfrt zu ermöglichen, das Musikalbum

sR_cu_@
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zur vervielfältigen und öffentlich zugänglich zu maclEn, da zum

Abruf nur die Eingabe der lP-Adresse ausreiche, ohne einen Domainnamen zu

verwenden.

Subdomains könne der Registrant des Domainnamens .com jedezeit selbst

einrichten. Damit könne der Registrant der Domain auf umfassende Art und Weise

eine Website innerhalb einer Subdomain mit dem beanstandeten lnhalt versehen,

ohne dass e:; bei einer Kontrolle der originär unter dem Domainnamen hintedegten

Webseite auTalle.

Auch eine Prürfrflicht nur für die Hauptwebseilen sei technisch und personell ftir sie

und auch kernen anderen Registrar zu leisten. Hierflir wäre die tägliche Kontrolle

särntlicher \ ebseiten unter den bei ihr registrierten Domains erforderlich.

Der Verfiigurrgsantrag sei rechtsmissbräuchlich. Der Vefügungsklägerin gehe es

nicht um die Abstellung der angeblichen RechtsverleEung, vielmehr versuche sie

eine tatsächl ch nicht existierende Registrarhaftung zu konstruieren.

Sie selbst habe am 07.08.2013 ihre Resellerin informiert, der Verfügungsklägerin

die lP-Adresse des Hostservers mitgeteilt und das Schreiben der

Vefügungsk ägerin vom 07.08.2013 an den Registranten weilergeleitet. über all

diese Maßnahmen habe sie die Verfügungsklägerin informiert, außerdem über die

Kontaktdater des Registranten und die Adresse der Resellerin. Die

Verfiigungsk ägerin habe es abgelehnt, mit der Resellerin zu konespondieren. Sie

habe sich au:h niemals an den Registranten oder aber die Registrierungsstelle ftir

Domain-Nan en unter com in den USA gewandt.

Wegen des \brbringens der Parteien im Übrigen wird auf die gewechselten

Schriftsätze rrebst Anlagen venryiesen.

sR_cu_00
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Auf den widr:rspruch der Verfligungsbeklagten war die einstweilige Verliigung vom
30.08'2013 <laher gemäß ss 93s, 936, 924, 92i zpo zu überprtirfen. Danach war
sie zu bestätigen.

Der Antrag auf Erlass der begehrten einstweiligen vefügung ist zulässig und
begründet.

Der Antrag ist wirksam gestellt worden. Die Stellung des Antrages ist gemäß g 7g
ZPo ordnunl;sgemäß durch einen beim prozessgericht zugelassenen Recfrtsanwalt
erfolgt. Der F rozessbevollmächtigte der Verftigungsklägerin hat durctr die mit
schriftsaE vom 't 3.1 1 .2013 erfolgte Vorlage des originals der ihm erteilten
Prozessvolln acht vom 07.08.2013 den Nachweis geftrhrt, dass er über eine in
Verfahren vo'dem Landgericht erforderliche prozessvollmacht nacfr s g0 zpo
verfügt und scmil fitr die Verftigungsbeklagte prozessftihrungsbefugt im sinne des g

85 ZPO ist.

Der Antrag arrf Erlass einer einstweiligen Verfiigung ist zulässig.

Das angerufe ne Landgericht saarbrücken ist sacfrlich und örflich zustatndig.

Der Verfligun gsantrag ist hinreichend bestimmt.

Gegenstand rles mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Vefügung geltenc
gemachten Unterlassungsanspruchs ist die konkrete Verletzungsform. Der
Verfiigungsantrag enthält zwar eine abstrakte umschreibung (,. . . mittels einer Bit-

Tonent-such::eite und/oder eines Bitronent-Trackers zu vervielfältigen und/oder
öffentlich zug inglich zu machen..."). Der Antrag wird aber sodann durch einen
Hinweis auf d re konkret beanstandete Verletzungshandlung (,wie unter der uRL. .. ,

bzw... und... 3eschehen) näher bestimmt. Anders als in Antragsfassungen, die die
konkrete Verl,;tzungsform nur als Beispiel heranziehen, wird durch die unmittelbare
Bezugnahrne mit dem vergleichspartikel "wie' deuflich gemacht, dass Gegenstand
des Antrages allein die urhebenechtsverleEung mittels der konkret aufgeftihrten
URLs sein so | (BGH, Urteil vom 07.U.2011, I ZR 34/09, - Leistungspakte im

Preisvergleict -, Tz 17 mwN). Die Auslegung des Verfügungsantrages ergibt

sR_cu_00



I

danach i.V.m S. 17 der Begründung des Vefügungsantrages' dass sich cler

streitgegenständliche Unterlassungsantrag lediglich auf die Domain 54mry.1 49!!

und die im Arrtrag aufgeführten subdomains bezieht. Die Verfügungsklägerin hat

dort ausgefülrrt, die Vefügungsbeklagte sei verpflichtet, die RechtsverleEung zu

beenden und weitere Rechtsverletzungen der streitgegenständlichen Art zu

veöindem, irrdem sie die RegisÜierung der Domain auftebt.

Der Antrag a.rf Erlass einer einstweiligen Vefügung ist aucft begründet'

Die Verfügurgsklägerin hat gegenüber der Verfügungsbeklagten einen

Unterlassungsanspruch aus $ 97 Abs. 1 S. 1 2. HS i.V.m. $$ 16, 17, 19a, 25 UrhG.

Sie hat glauthafi gemacht, dass sie hinsichtlich der Tonträgerherstellenechte im

Sinne der $$ 16, 17, 19a UrhG aktivlegitimiert ist.

Sie hat durch eidesstattliche Versicherung des Herm J

? und ;, vom 20.08.2013 (Bl. 160 d. A.) dargelegt, dass ihr

die ausschließlichen Ve,wertungsrechte an dem streitgegenständlichen Album

des Künstlers ftir das Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland zustehen.

Die Verfiigungsklägerin gehört zum Konzern der Firma . Auf dem Cover des

Tonträgers (31. 81 d. A.) ist als Rechteinhaber unter (P) @ ausgewiesen die Firma

). a Division of , Inc. Mit dem CopyrightVermerk@

wird derjenige angegeben, der das Copyright besiEt, also Rechteinhaber ist. Dies

kann. muss aber nicht der Urheber sein. Meistens ist beim Copyright-Vermerk nicht

der Urheber sondem ein sonstiger, die NuEungsrechte besitzender Verwerter

angegeben t Dreier/Schulze, Urhebergesetz, 4. Auflage 2013, S 10, Anm. 13). Der

P-Vermerk, der üblichenlrreise auf Tonträgem zu finden ist, weist grundsätzlich auf

die Rechtein naberschaft, nicht auf die Herstellereigenschaft hin' Seit der

Urhebenechtsnovelle vom 07.O7 .2OOB kann er die eigene (S 10 Abs. 1 UrhG

entsprechend) oder abgeleilete (S 10 Abs. 3 UrhG) Inhaberschaft ausschließlicher

Rechte gemäß S 85 UrhG vermuten lassen (Dreier/Schulze, S '10, Anm- 14 m. w. N.,

S 85 Anm. 62 a).

sR_cu_00
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Nach $$ 85 Abs. 4, 10 Abs. 3 UrhG gilt danach im einstweiligen

V_erftigungsverfahren die Vermutung der Recfrtsinhaberschafl der Firma

Nach der eidr;sstattlichen Versicherung des Herm . ist diese Firma

Bestandteil d:r "- s Inc. Hierfür sprichl auch bereits die Außchrift auf
dem Tonträger, nach dem die Fa.

"a division of
Inc', ist. Die lrirma Inc hat die Rechte an die Firma

- nc. abgegeben, von der wiederum die Verfügungsklägerin sie

im Rahmen eines Repertoire-Austauschvertrages flir die Bundesrepublik

Deutschland erworben haben will.

Diese Rechtsnachfolge hat die Verfi,igungsklägerin durch eidesstatüiche

Versicherung eines leitenden Mitarbeiters ihrer Rechtsabteilung glaubhafl gemacht.

Es ist davon iruszugehen, dass dieser die betreffenden Verträge kennt,

insbesondere das Vertragswerk, mit dem der Verftigungsklägerin die Rechte fijr das

Gebiet der Brrndesrepublik Deutschland übertragen werden und er den

Rechtsübergang auf dieser Grundlage nach stattgefundener prüfung der Verträge

an Eides Statt versichert hat.

lm Hinblick darauf, dass ein substantiiertes Bestreiten der Rechtsinhaberschaft der
Vefügungskkigerin durch die Verfügungsbeklagte nicht erfolgt ist, erscheint dies

ausreichend, um die im einstweiligen Verfügungsverfahren erforderliche

übenriegendt: Wahrscheinlichkeit (Baumbach/Lauteöach, ZpO, S 294, Anm. 1)

dazulegen.

Die Verftigungysklägerin hat des Weiteren glaubhaft gemacht, dass ihr gegenüber

der Verfligun(tsbeklagten ein Unterlassungsanspruch dahingehend zusteht, dieser

zu verbieten, lritten zu ermöglichen, das streitgegenständliche Musikalbum mittels
der BitTorrenl-Suchseite und/oder des BilTonent-Trackers unter den im
Verfügungsar trag aufgeftihrten URLs zu vervielfältigen und/oder zugänglich zu
machen.
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Unstreitig ko'lnten das Album ,
j" und die darauf enthaltenen

Tonaufnahmen mithilfe der auf der streitgegenständlichen Domain bereit gestellten

Tonents und des Trackers heruntergeladen werden. Unter der Dornain )om

war eine Bit'l'onent-Suchseite eneichbar, die es ermöglicht hat, über eine

Suchmaske,lie gefu ndenen Tonent-Dateien heruntezuladen. Anschließend

übemahm derr über die im Antrag genannten URLs-eneichbare Tracker der Seite

die Vermittlurg der BitTonent-NuEer beim Up- und Download untereinander.

Über diese Seite ist es, da hiezu unstreitig eine entsprechende Erlaubnis der

Verftigungskiägerin als Rechteinhaberin ftir das Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland nicht erteilt worden war, zu VerleEungen des Rechts der

Verfiigungsk ägerin nach SS 85, 19 a UrhG bzw. gS 85 Abs. 1, 16 Urhc gekommen.

Hierfür hafte1 die Verfügungsbeklagte als Störerin, da sie die ihr obliegenden

Prtifungs- un d Sicherungspfl ichten verletzt hat.

Als Störer kann bei derVerleEung absoluter Rechte auf Untedassung in Ansprudr

genommen vrerden, wer - ohne Täter und Teilnehmer zu sein - in irgendeiner

Weise willen'lich oder adäquat-kausal zur Verletzung des geschüEten Rechtsgutes

beiträgt. Dabei kann als Beitrag auctr die Unterstützung oderAusnutzung einer

Handlung eir es eigenverantwortlich handelnden Dritten genügen, soweit der in

Anspruch gelormene die rechtlichen Mriglichkeiten zur Verhinderung dieser

Handlung haie. Da die Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden

darf, die die rechtswidrige Beeinträcfitigung nicht selbst vorgenommen haben, setzt

die Haftung cles Störers die Verletzung zumulbarer Verhaftenspffichten,

insbesonden: von Prtifpflichten voraus. Ob und inwieweit dem Störer als

Inanspruchgt:nommenem eine Prüfung zuzumuten ist, richtet sich nach den

jeweiligen Urrständen des Einzelfalles unter Berücksichtigung seiner Funktion und

Aufgabenste lung sowie mit Blick auf die Eigenverantwortung desjenigen, der die

rechtswidrige Beeinträchtigung selbst unmittelbar vorgenommen hat.

Weitergehen le Prüfrflichten können bei einer besonderen Gefahrengeneigtheit des

angebotenen Dienstes bestehen. (BGH, Urteil vom 15.08.2013, IZR 80/12, Tz 30 -
File-Hosting-)ienst, zitiert nach Juris). .

sR_cu_00
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Die Verftigurgsbeklagte ist Störerin. Sie hat durch Registrierung der Domain

nm in adäquat kausaler Weise dazu beigetragen, dass der Registrant und die

Besucher dieser Domain sowie die NuEer des Trackers mithilfe dieser Domain

Urhebenechtsverletzungen bege*ren können. Auch wenn der Inhalt dieser Domain

auch unmittelbar unter Eingabe der lP-Adresse eneichbar gewesen sein sollte, wie

die Verfügungsbeklagb vorträgt, hat jedenfalls die RegisÜierung der Domain durch

die Verfügungsbeklagte ebenfalls die Zugänglichmachung von deen Inhalt

ermtiglicht.

Das Geschältsmodell der Verftigungsbeklagten ist nicht von vomhinein auf

Rechtsverletzungen argelegt. Es erfiillt vielmehr das Bedärfnis des Verkehrs an der

Registrierung von Domainnamen unter generischen Top-Level-Domains.Legale

NutzungsmöJlichkeilen des Dienstes der Vefügungsbeklagten, ftir die ein

beträchtliches technisches und wirtschaftliches Bedürhis besteht, sind in großer

Zahl vorhanc:en und üblich. Der Verfiigungsbeklagten ist daher weder zuzumuten

noch überha rpt miiglich, jede vom Registranten bei ihr angemeldete und registrierte

Domain darauftin zu überprüfen, ob diese zur Verletzung von Urhebenechten

benuEt wird. Denn dies würde ihr Geschäftsmodell gefährden, das in vielfähiger

Weise legale Nutzungsmö,glichkeiten bietet.

Die Verfügurrgsbeklagrte hat die Gefahr einer urhebenechtsverletzenden Nutzung

ihres Dienslers auch in keiner Weise gefördert. Eine Prtlfungspfficht der

Verftigungsbeklagten im Hinblick auf das zugunsten der Verfiigungsklägerin

geschüEte ltlusikalbum -...- -;", deren VedeEung die Wiederholungsgefahr

begründen kann, konnte daher erst entstehen, nachdem sie von der

Verftigungsklägerin auf eine klare Rechtsverletzung in Bezug auf das konkrete

Musihrerk h ngewiesen worden war (BGH Urteil vom 12.07.2012, I ZR 18111,T228

- Alone in the Dark ). Wrd der Registrar aber auf eine klare RechtsverleEung

hingewiesen muss er das konkrete Angebot unverzüglich prüfen und ggf. spenen.

Vodiegend hat die Verfügungsbeklagte die ihr als Störerin obliegenden Püf- und

Handlungspf lichten verletzt, weil sie nach den Hinweisen der Verfiigungsklägerin

nicht jeweils alles ihr technisch und wirtschaftlich Zumutbare getan hat, um weitere
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Rechtsverletrungen im Hinblick auf die zugunsten der Verftigungsklägerin

geschüEten v1/erke zu verhindem.

Die Verftigurgsbeklagte ist mit Schreiben vom 07.08.2013 (Bl. 60 d. A.) ersünals

auf die Verle zung der Venrertungsrechte der Verftigungsklägerin hingewiesen

worden.

Die Verftigurgsbekhgte hat der Verfägungsklägerin daraufirin mit E-Mail vom

07.08.2013 (31. 141 d. A.) die Anschriften des Domaininhabers sowie ihrer

Resellerin urd des Hootservers der auf der Domain bereit gehaltenen Inhalte

mitgeteilt. Anr selben Tag hat sie ihre Resellerin informiert, das Schreiben der

Verfügungsk ägerin an den Registranten weitergeleitet und die Verfügungsklägerin

über diese Maßnahmen und auch über die Kontaktdaten des Registranten

informiert.

Nachdem anr 14.08.2013 eine Anderung auf der Domain nicht eingetreten war,

wurde der Vt:rfügungsbeklagten mit E-Mail der Verftigungsklägerin vom 14.08.2013

(Bl. 66 d. A.) Gelegenheit gegeben, bis zum 19.08.2013 den rechtswidrigen Zustand

zu beenden trnd auf den Vertragsparher einzuwirken und bei Erfolgslosigkeil die

Domain vorläufig zu suspendieren oder ggf. endgültig zu löschen. Dies geschah

unter Hinwei:; darauf, dass unter der Domain nahezu ausschließlich illegale

geschützte lrrhalte zugänglich gemacht würden, darunter auch das Musikalbum

," des Künstlers r, das erst in 2 Tagen legal erhältlich sein

werde. Zudern wies die Verfügungsklägerin auf das Urteil des High Court of London

hin, in dem s:chs Intemetprovidem untersagt worden ist, die Domain :om in

Großbritannir:n wegen damit veöundener Urhebenechtsverletzungen zugänglich zu

machen.

Am 20.08.2013 (Bl. 68 d. A.) ist sodann eine Fristsetzung auf den 26.08.2013

erfolgt, wobei die Verfügungsklägerin emeut darauf hingewiesen hat, dass ihr die

ausschließlicnen Rechte nach $$ 85, 16, '17, 19a UrhG für das Gebiet der

Bundesreput,lik Deutschland zustünden. Die Verfügungsklägerin hat weiter darauf

hingewiesen dass es sich um eine offensichtliche Rechtsverletzung handele, da
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aktuelle Musrkalben bekannter Künstler nicht kostenlos über BitTonent-Nehrerke

angeboten würden.

spätestens z u diesem Zeitpunkt traf die Verfügungsbeklagte eine eigene prtirf- und

Handlungspf icht.

Es kann dah nstehen, ob der Vefügungsbeklagten das Haftungsprivileg der Denic

e.G. zugute lrommt (vgl. BGH, Ufteil vom 17.05.2001, I ZR 251199 - ambiente.de)

weil zum einr:n auch die Denic e.G. überschüsse enrvirtschaftet, die sie an ihre

Genossen ausschüttet, und zum anderen aucfr die Tätigkeit der

Verftlgungsbeklagten als Registrar im Interesse der Allgemeinheit liegt.

Die streitgeg:nstitndliche Urhebenechtsverletrung war ftir die Verfiigungsbeklagte

jedenfalls ofienkundig und ohne weiteres feststellbar. Das streitgegenständliche

Musikafbum st erst am 07.2013 veröffentlicht worden und befand sich im August

2013 in der aktuellen Verwertungsphase. Am 07.08.2013 befand sich das Album

nach dem unwidersprochenen Vortrag der Verftigungsklägerin auf Platz der

deutschen T<>p 100 Albumcharts. Es war daher offensichtlich, dass eine kostenlose

Zurverfligung stellung nur unter VedeEung von Venrvertungsrechten erfolgen konnte.

Auch wenn das Urteil des High Court of London, auf das die Verfügungsklägerin die

Verfügungsbeklagte hingewiesen hatte, keine Rechtswirkung in Deutschland hat,

ergab sich at s ihm doch ein gravierendes Indiz dafür, dass die Domain .com

zur Begehun 1 von urnfangreichen Urhebenechtsverletzungen genuEt wird. Dies in

Zusammenhang mit der Tatsache, dass sich der Registrant und damit eigenüich

Betroffene nach erfolgter Information durch die Verfiigungsbeklagte zu dem Vonrurf

der Urhebem-.chtsverletzung in keinerWeise geäußert hat, ließ die

Verfüg ungsbu.klagte eftennen, dass tatsäch lich von einer Rechtsverletzung

auszugehen ,var (vgl. BGH, Urteil vom 25.10.2011 - Blogeintrag, Vl ZR 93/10, Tz

27), dies, obvrohl es sich bei ihr um eine rein technische Registrierungsstelle

handelt. Hinz,J kommt, dass es sich bei dem Registranten um eine auf den

Seychellen registrierte Firma handelt, offensichtlich um eine Brielkastenfirma, da die

dort angegebene Anschrift identisch ist mit der Anschrift, die die Firma

r ftlr rlie Gründung von "Ofishore Companies" anbietet, so dass davon
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auszugehen ist, dass ein Vorgehen gegen den Registranten selbst unter diesen

Umständen erfolglos bleiben wird und dies von dem Registranten durchaus auch so

beabsichtigt st.

Nachdem au I die Weilerleitung des Schreibens vom 07.08.201 3 keinerlei Reaktion

des Registrarten erfolgt war, war von der Berechtigung der Beanstandung

auszugehen und die streitgegenständliche Domain zu suspendieren (BGH, a. a. O.,

OLG Saaörtrcken, Beschluss vom 29.10.2007 - Ae-.: 1W 2321O7 - 49:OLG

Karfsruhe, A;:.: 6 U 112lO3,Tz 28, zitiert nach Juris).

lm Streit stel t vodiegend auch nicht die Verletzung von unter Umständen schwierig

zu beurteilenden Kennzeichenverletzungen, sondem die von

Urhebenech'sverleEungen, fiir deren Erkennbarkeit im Streitfall keine vertieften

rechtlichen Ü bedegungen erforderlich sind. Die RechtsvedeEung ist unter den

gegebenen thständen vielmehr eindeutig.

Die Vefügurgsbeklagte kann sich nicht darauf berufen, sie habe aufgrund der

Schreiben de,r Verfligungsklägerin nicht erkennen können, ob die

Verfügungsk ägerin Inhaberin der behaupteten Rechte sei. Denn in diesem Fall

wäre sie nacr Treu und Glauben gehalten gelvesen, die Vefügungsklägerin auf

diese Zweife hinzuweisen und nach den Umständen angemessene Belege ftir die

Befugnis der Verfügungsklägerin zur Verfolgung dieser Vedetzungen zu vedangen

(BGH, I ZR 5 7/09, Tz 32 - Stifiparfiim). Dies hat sie jedoch nicht getan.

Die Verfügur gsbeklagte hat nicht alles ihr tecfinisch und wirtschaftlich Zumutbare

getan, um wt:itere Rechtsverletzungen im Hinblick auf die zugunsten der

Verfügungsk ägerin geschützten Redrte über die über sie registrierte Domain zu

verhindem.

Nachdem sie von der Berechtigung der Beanstandung ausgehen musste, war sie

verpflichtet, ciie Domain 
' 

)om zu dekonnektieren und dadurch zu verhindem,

dass weiterh n Abrufe über die im Verfügungsantrag genannten URLS erfolgen

konnten.
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Dies war ihr auch nicht wirtschaftlich unzumutbar. Hiefür hatte sie keinen

wesentlich erhöhten Personalaufovand bereit zu halten. Die Verfügungsklägerin

hatte von ihr lediglich die Spemrng der Domain " com" verlangt. Mit Spemrng

dieser Doma n waren auch die auf ihr eingerichteten Subdomains nicht mehr

eneichbar. Die Verftigungsbeklagte brauchte folglich nicht sämtliche bei ihr

registrierten l)omains darauhin zu tiberprüfen, ob über diese die Mriglichkeit

besteht, dass, streitgegenständliche Musikalbum heruntezuladen oder zu

vervielfältigerr. Lediglich im Hinblick auf die streilgegenständliche Domain und die

im Antrag gerannten URLs traf sie überhaupt ein€ Prüf- und Tätigkeitspflicht.

Zwar muss d e Vefügungsbeklagte, wenn sie die Domain wieder aktivieren sollte,

eventuell weil der Registrant sich ihr gegenüber verpflichtet hat, den beanstandeten

Inhalt zu entfemen, die streitgegenstllndliche Domain bafl. deren Subdomains

regelmäßig cahin überprüfen, ob von dort das Musikalbum . r'
heruntergela,Jen werden kann. Diese eingeschränkte Präfungspflicht ist ihr als

wirtschafilich tätQem Untemehmen jedoch zumutbar.

Weitergehenle Prütungspflichten treffen die Verfägungsbeklagten im Streitfall

jedoch nicht. Zwar ist die UrhebenechtsverleEung auf das konkrete

urhebenecht ich geschaitzte Werk bezogen. lm Sinne der Störerhaftung sind

VerleEungsl'andlungen gleichartig, durch die dieses Urhebenecht emeut verletzt

wird. Dabei kommt es nicht auf die Person desjenigen an, der durch das

Zugänglichm achen des geschüEten Werkes den Verletzungstatbestand erlüllt

(BGH, Urteil rom 12.07.20'|2, I ZR:t8111, Tz 32 - Alone in the Dark, zitiert nach

Juris). Vielmr:hr hat es der Störer, vorliegend die Verfügungsbeklagb, im Rahmen

des lechnisclr und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindem, dass weder auf der ftir

die VedeEurg verantrvortlichen Domain noch über andere bei ihr registrierte

Domains das ihr konkret benannte urhebenechtlich geschütäe Musikwerk

angeboten wrrd.

Eine Verpflic rtung der Verftigungsklägerin, sämtliche bei ihr registrierten Domains

zu überprtife r, würde aber im vorliegenden Fall die Anforderungen an die Prtifungs-

und Handlun 3spnicht der Verfligungsbeklagten weit überspannen. Bei der

Verftigungsb aklagten handelt es sich um einen technischen Dienstleister, dem der
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Inhalt der verualteten Domains regelmäßig unbekannt ist. lhr Geschäftsmodell ist

von der Rechtsordnung gebilligt, Urhebenecfrtsverletzungen wird durch dieses in

keiner Weise Vorschub geleistet. Der Umfang ihrer Pflichten ist daher

eingeschränkt. lnwieweit es der Verfiigungsbeklagten mit wirtschaftlich zumutbarem

Aufirtand möglich ist, nicht nur den Inhalt der streitgegenständlichen Domain

einschließlich deren Subdomains, sondem auch den aller anderen bei ihr

registrierten Domains zu überprüfen, ist von den Parteien nicfrt vorgetragen worden

(vgl. BGH, - Alone in the Dark -l ZR 18/11, Tz 33 ff). Dass der Verfügungsbeklagten

die Überwacrung sämtlicher bei ihr regisüierten Domains widschaftlich zumutbar

ist, ist Teil ihrer Handlungspflicht als Störerin. Das Bestehen der Handlungspflicht,

also auch deren Umfang, hat die Vefügungsklägerin darzulegen und glaubhaft zu

machen, zunrindest im streitgegenständlichen Fall, in dem die Verftigungsbeklagte

keine erueiterten Prtifungspflichten aufgrund ihres Geschäftsmodelles treffen (BGH

I ZR 80112, Tz 58 - File'Hosting-Dienst). Darlegungen der Verfügungsklägerin

hiezu fehlen jedoch völlig. Die Verfügungsklägerin hat insbesondere nicht

dargelegt, welche MaßnahrEn die Verftigungsbeklagte überhaupt treffen könnte,

um sichezustellen, dass auf sämtlichen von ihr venrvalteten Domains keine

BitTonent-Suchseiten und/oder BitTonent-Tracker vorgehalten werden, die

Urhebenechtsverletzungen das streitgegenständliche Musikalbum betreffend

ermögfichen (vgl. hierzu BGH - | ZR 18111, Tz 33 fi- Alone in the Dark; BGH I ZR

139/08 - Tz 39 -Kinderhochstühle im lntemet; BGH - | ZR 80112, Tz 50 ff - File.

Hosting-Dienst - jeweils zitiert nach Juris).

Auch rechtlich war der Verfügungsbeklagten die Dekonnektierung der Domain

aufgrund des mit dem Registranten geschlossenen Vertrages über die Registrierung

möglich, da diese Domain zur Begehung von Urhebenechtsverletzungen genutzt

wurde. Durch die rechbwidrige Nutzung der Domain begeht der Registrant eine

schweruiegende Vertnagsvedetzung, die der Registrar nicht hinnehmen muss (OLG

Karlsruhe, Udeil vom 22.10.2003,6 V 112113, Tz 13 - zitiert nach Juris).

Oie erforderliche Wiederholungsgefahr ergibt sach daraus, dass sich die

Verftigungsbeklagte vorgerichtlich geweigert hat, die streitgegensl€lndliche

UrhebenechtsverleEung nach Begründung der micht zur Verhinderung weiterer
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derartiger R€chtsverletzungen (BGH - | ZR 57109, Tz 39 - Sti@arftim - zitiert nach

Juris) zu bee nden.

Der Verftigungsantrag ist nicht rechtsmissbräuchlich gestellt. Ein Missbrauch liegt

vor, wenn der Anspruchsberechtigte mit der Geltendmachung des Anspruches

überwiegend sachftemde, für sich gesehen nicht schuEwürdige Interessen und

Ziele verfolgl. Dies ist vodiegend nicht der Fall. Bei mehreren rechtlichen

Mfulichkeite'r des Vorgehens gegen Verantwortliche von

Urheberrech'.sverleEungen ist die Verftigungsklägerin nicht gehinded, gegen

denjenigen vcrzugehen, gegenüber dem sie die besten Erfolgsaussichten hat bzw.

den geringsten Aufirand betreiben muss.

Ein Vorgehen gegen den Domaininhaber selbst, der auf den Seychellen registriert

ist, erscheint nicht erfolgversprechend. Für die Inanspruchnahme der in

Deutschland ansässigen Verfägungsbeklagten anstatt des in den Niederlanden

ansässigen Hostservers sind ftir die Verfügungsklägerin, die Inhaberin der Recfite

ftir Deutschland ist, gute Gründe gegeben. Der Vefügungsklägerin kann es auch

nicht zum Nachteil gereichen, dass sie ggf. aus Kostengrunden nicht gegen die in

den USA ansässige Registrierungsstelle' 
. 

. vorgeht.

Ein Verfügurgsgrund ist gegeben. Es liegt auf der Hand, dass durch die kostenlose

Zur-Verftigung-StellungdesstreitgegenständlichenMusikalbums"' :"in

dem Zeitraum, in dem es gerade erst auf dem Markt erschienen ist, also im

umsaEträcht igsten Zeitraum dessen wirtschaftliche Verwertung erheblich

beeinträchtigt wird.

Die einstweilLge Verfiigung vom 30.08.2013 war folglich zu bestiltigen. Die

Androhung von Ordnungsmitteln beruht auf $ 890 ZPO.

Die Kostenerrtscheidung gründet auf $ 91 ZPO, die Entscheidung über die

vorläufige Vollstreckbarkeit hinsichtlich der Kosten auf SS 7OE Nr. 4, 711 ZPO.

Bezüglich des lnhaltes der einstweiligen Verfilgung ist diese aus sich selbst heraus

vollstreckbar
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